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             Anpassung in T ext/Ze ichen in fo lge  
             der S te llungnahm en nach Auslegung 

     I.1                  Allgem eines W ohngebiet nach § 4 BauNVO

     II.1   II              2 Vo llgeschosse

+

SATZUNG 
zum  BEBAUUNGSPLAN NR. 26  "BONSAL-NORD"
im  BESCHLEUNIGTEN VERFAHREN nach § 13 b

für die EINZELGRUNDSTÜCKE FLURNR. 125, 125/1, 126, 127-Teil 
der GEMARKUNG BONSAL 

Die Gem einde Ehekirchen erlässt au fgrund der §§ 1, 1a, 2, 9 , 10 , 13 b und 29 b Baugesetzbuch 
(BauGB ), des Art. 23 der Gem eindeordnung (GO), des A rt. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO), der Verordnung über die bauliche Nutzung der G rund stücke (BauNVO) sow ie der 
P lanzeichenverordnung (P lanZV) in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses jeweils gü lt igen 
Fassung den Bebauungsplan Nr. 26 "Bonsa l - Nord"  als SATZUNG .

Bestandte il der Satzung ist die P lanze ichnung in der zum  Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses
gültigen Fassung.

A .)  FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

     II.2   GRZ =  0,40    Grundflächenzahl nach BauNVO § 19

     II.3   WH            zulässige W andhöhe

     II.4   FH             zu lä ssige Firsthöhe
      
     II.5   DN             zu lä ssiger Dachneigungsbere ich

II.  Maß der baulichen Nutzung

I.   Art der baulichen Nutzung

III.  Sonstige P lanzeichen

IV .  Grünflächen und Bepflanzung

B .)  H INWEISE DURCH PLANZEICHEN

III.1                 Grenze des räum lichen Geltungsbereich s der Ortsrandsatzung

III.2                 Baugrenze für W ohnzw ecke

III.3                 Begrenzung für Garagen-, Stellp latz- und befestigte Zufah rtsbere iche

III.4                 vorgesehene Grundstückszufahrt 

IV.2                 Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

IV.3                 zu erhaltende, bestehende Obst- und andere Laubbäume

IV.4                 zu erhaltende, bestehende Strauchgruppen

IV.5                 Zu r Fä llung vorgesehene Bäum e

IV.7                 Neu zu p flanzende heim ische Laubbäum e

IV.8                 Neu zu p flanzende Strauchgruppen

1.                  Bestehendes Silogebäude

2 .                  Vorgeschlagener Baukörper

3 .                  bevorzugte Haupt-Firstrichtung (siehe auch C.) IV.4 )

4 .                  bestehende Grundstü cksgrenze

5 .                  geplante Parzellenabgrenzung

6.                  Flurstücknummer

7 .                  Bestehende Bäum e außerhalb des Bereiches

8 .                  Bere ich e ines Bodendenkm als (siehe auch D .) 12

9.                  

C.) FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

I.  Art der baulichen Nutzung

II.  Maß der baulichen Nutzung 

III. Bauweise

IV . Gestaltung der Gebäude

V.  Höhe der Gebäude

VI.  Grünordnung

D .)  H INWEISE DURCH TEXT

E.) VERFAHRENSVERMERK

Das im  Geltungsbereich der Bebauungsp lansatzung liegende Gebiet w ird als 
Allgem eines W ohngebiet (WA) im  Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung - 
BauNVO - in der Fassung vom  20.09 .2013 (BGBl. I S. 1548) festgesetzt.

II.1  Bei W ohngebäuden w ird die Anzahl der Vollgeschosse auf zw ei festgesetzt. 

III.1  Es sind nu r Einzelhäuser zulässig .

III.2  Es sind je E inze lhaus zw ei Wohneinheiten zulässig .

III.3  D ie W ohneinhe iten müssen übere inander angeordnet se in .

III.4  E in liegerw ohnungen dü rfen als zweite Wohnung ausnahmsweise 
      auch im  Erdgeschoss liegen.

II.2  D ie G rundflächenzahl (GRZ) ist auf 0 ,40 begrenzt. 
     Die m aximal zulässige Grundflächenzahl darf im  MD durch die Grundflä che der 
     in § 19 Abs. 4 N r. 1-3 BauNVO beze ichneten Anlagen (Garagen und Stellp lätze
     m it Ihren Zufahrten, Nebenanlagen im  Sinne des § 14 BauNVO und bauliche 
     Anlagen unterha lb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstü ck lediglich
     unterbaut w ird, um  bis zu 50 % überschritten werden.

IV.1  D ie Hauptdächer der Hauptgebäude müssen grundsätz lich als Satteldach au sgebildet w erden.
     
IV.2  D ie Dachneigung ist m it 20 bis 30° zur W aagerechten auszuführen.
     
IV.3  Als Dachdeckung dürfen nu r nicht g länzende Dachste ine oder Dachziege l im  
     Farb ton Rot verwendet werden . 
     So larflächen zur Strom - und Wärmeerzeugung sind von dieser E insch ränkung nicht betroffen .

IV.4  Als Hauptfirstrichtung w ird d ie Nordost/Südwest-O rientierung festgelegt (siehe B.) 3 .) 
     Im  südlichen Grundstü ck kann der Hauptfirst auch in Nordwest/Südost-R ichtung verlaufen.

IV.5  Dachaufbauten in Form von Gauben und Derg leichen sind nicht erlaubt. 
     
IV.6  Für die Hauptfassadenfarbe sind gedeckte Farbtöne einzu setzen .

IV.7  Bei Garagen und Nebenanlagen sind auch F lachdächer bzw . flach geneigte Dächer zulässig .

IV.8  D ie Aufständerung von So laranlagen zur Wärm e- und Stromerzeugung ist nicht zu lä ssig.

VI.1  Bepflanzung m it Bäum en und Sträuchern:
     Es sind vorw iegend Laubgehölze zu verwenden. N eben Obstgehölzen sind die 
     nach folgend bezeichneten, he im ischen Bäum e und Sträucher zu verwenden :

V.1  Als Bezugspunkt für die Festlegung der m ax im alen Gebäudehöhen gilt jeweils die 
     Straßenhöhe am  Schnittpunkt von Straßenkante und Achse der Grundstücks-Zufahrt.

V.2  D ie W andhöhe der Haup tgebäude w ird traufseitig auf 6 ,30 m  über Bezugspunkt,
     die Firsthöhe auf 9 ,50 m  über Bezugspunkt begrenzt.

Eyonymus europaeus (P fa ffenhütchen )
P runus spinosa (Schlehdorn)
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn)
Viburnum  lantana (W olliger Schneeball)
Corylus ave llana (Hase lnuss)
Cornus m as (Korne lkirsche)
Cornus sangu inea (Hartriege l)
Lonicera xylosteum  (Heckenkirsche)
Ligustrum  vulgare (Liguster)

     Carpinus betulus (Hainbuche)
     Acer cam pestre (Fe ldahorn)
     Prunus avium  (Voge lk irsche)
     Sorbu s aria (Mehlbeere)
     Sorbu s aucuparia (Eberesche)

D ie Anzahl der in der Planzeichnung zur Neu- und Ersatzpflanzung bzw . Erhaltung vorge-
sehenen E inze lbäum e ist m indestens einzuhalten. D ie Standorte können bei Bedarf an die 
individue lle Gebäudeplanung angepasst w erden. Für d ie Bepflan zung sind Obstbäume aus 
reg ionaltypischen , bewährten Sorten als Hochstamm (Stu 10-12 , 3 x v) zu verwenden .
Be i der Gesam tgesta ltung der Außenanlagen ist dem  Grundsatz der w eitgehenden Erhaltung 
des Charakters e iner Streuobstw iese Rechnung zu tragen. 

VI.2  P flanzgebot im  G rund stücksbere ich

VI.4  P flanzgebot der Ortsrand-Begrünung

Entlang der nordöstlichen und nordwestlichen G renzen des Geltungsbereiches 
ist für d ie F lurnummern 125 und 127 eine Ortsrand-Begrünung im Übergang
zu den landw irtschaftlich genutzten Grundstü cken der Te ilfläche 125 und 
Flurnr. 128 sow ie zur landw irtschaftlich genutzen Kulturfläche herzustellen. 
Für die Pflanzung sind heim ische Gehölze zu verwenden, die gärtnerisch 
zu p flegen und dauerhaft zu erha lten sind. Ausfä lle m üssen spätestens in der
fo lgenden Vegetationsperiode durch entsprechende Nachpflanzung ersetzt w erden. 

D ie Um setzung der Anpflanzungen ist im Zu sammenhang m it den Baumaßnahmen 
durch die Grundstückse igentüm er durchzuführen. 

Bäum e:  
Position und Anzahl der neu zu pflanzenden bzw . zu erhaltenden 
Bäum e müssen sich an der Darste llung im  Grünordnungsp lan orien tieren . 
Qualität der neu zu pflanzenden Bäum e: stu 12-14 , 3 x v 
Hecken:  
D ie m it H eckensymbol dargestellten Bereich sind als 2-re ih ige, fre iw achsende Hecken-
bepflanzung aus heim ischen Strauchsorten im  Abstand von 1,5 x 1 ,5 m  auszu führen.  
Qualität der neu zu pflanzenden Sträucher: vStr, 3-5 Tr. 60-100 cm

Die Gehö lzliste un ter Punkt V I.1 ist zu beachten!

                 SATZUNG 
ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 26  "BONSAL-NORD"
 IM BESCHLEUNIGTEN VERFAHREN NACH § 13 b
   FÜR DIE FLURNUMMERN 125, 125/1, 126 
  und 127-Teilstück DER GEMARKUNG BONSAL

ENTWURFSVERFASSER : Dip l.-Ing.(FH ) LORENZ STÖCKL
KAHLHOFWEG 33
86633 NEUBURG A.D . DONAU

TEL. : 08431 5360340
FAX . : 08431 5360341
MAIL : LORENZ.STOECKL@ T-ONLINE .DE

NEUBURG , DEN  18.01 .2022

1  Aufstellungsbesch luss

5  Aufgeste llt / Ausgefertigt

2  Bete iligung Behörden, Träger öffentl. Be lange

4  Satzungsbeschluss

6  In-Kraft-Treten

Der Gem einderat hat  in der ö ffentlichen Sitzung vom  05.09 .2017 die Au fste llung des 
Bebauungsp lanes beschlossen . Der Aufste llungsbesch lu ss wurde ortsüblich bekannt gemacht.

Zum  Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom  05.09 .2017 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger ö ffentlicher Belange gem äß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom   26.09 .2017  bis einschließlich  07.11 .2017  bete ilig t.

D ie Gem einde Ehekirchen hat m it Beschluss des Gem einderates vom   09.11 .2021
den Bebauungsplan in der Fassung vom   18.01 .2022 gem äß § 10 Abs. 1 BauGB  
als Satzung beschlossen. 

Gem einde Ehekirchen, den .........................   ....................................

M it der Bekann tmachung des Satzungsbeschlusses tritt die Satzung gem äß § 10 Abs. 3 
Satz 4 BauGB in Kraft. Au f die Rech tsfo lgen der §§ 214 und 215 BauGB wurde hingew iesen.

Gem einde Ehekirchen, den .........................   ......................................

E s w ird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung m it se inen Festsetzungen m it dem  hierzu 
ergangenen Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom   18.01 .2022 übere in stimm t 
und dass die für die Rech tsw irksam keit m aßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Gem einde Ehekirchen, den .......................    ....................................

5 .   D ie Abwasserbese itigung erfolgt durch die Ortskanalisation zur gem eindlichen 
     Kläranlage in Bonsa l. D ie E inbindung der Abwässer in das Kanalnetz Ehekirchen
     ist im  Zuge der gep lan ten Kläranlagen sanierung für die Zukunft vorgesehen. 
     Die G rundstücke sind abwassertechnisch im  Trennsystem  anzuschließen.

6 .   Es w ird darau f hingew iesen, dass die Gem einde nicht für den erforderlichen Anschluss 
     der Grundstü cke an die zentra le W asservorsorgung verantw ortlich ist und entsrprechend 
     auch keine ggf. entstehende Kosten hierfür übernimm t.
     
7 .   Die Strom versorgung w ird über den zuständigen Strom versorger sichergeste llt. 
     Der Anschluss an das Strom versorgungsnetz erfo lgt über Erdkabe l.

8 .   D ie Abfa llsammelbehältnisse m üssen fü r die rege lm äß ige Entleerung 
     am  Holzkirchener W eg bereitgeste llt werden .

9 .   Es w ird darau f hingew iesen, dass für die Grundstücke kein Anspruch auf W interdienst 
     besteht.

10 .  Es w ird darau f hingew iesen, dass d ie Gem einde für d ie anfallenden Kosten zur 
     erforderlichen Erschließung der einze lnen Grundstücke nicht zuständig ist. 

11 .  Es w ird darau f hingew iesen, dass d ie Gem einde nicht für eventuell erforderliche 
     Hochwasserschutzmaßnahmen verantw ortlich ist und entsrprechend auch keine 
     ggf. entstehende Kosten hierfür übernimm t. 

12 .  Eventue ll zu Tage tretende Bodendenkm äler unterliegen der Meldepflich t an das 
     Bayerische Landesam t fü r Denkm alpflege oder die Untere Dem kmalschutzbehörde 
     gem äß Art. 8 Abs. 1-2 BayD SchG. 

Nach richtlich aus der Ste llungnahm e des Bayerischen Landesam ts für Denkm alpflege übernommen:
     Für Bodeneingriffe jeglicher Art im  Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist e ine 
     denkm alrechtliche Erlaubnis gem . A rt. 7 .1 BayDSchG notwendig , die in einem  
     eigen ständigen Erlaubnisverfahren bei der zu ständigen Unteren Denkmalschutzbehörde
     zu beantragen ist. 

1 .   Die P lanzeichnung ist für Maßentnahm en nur bed ingt gee ignet. 
     Bei der Verm essung sind etwaige D ifferenzen auszugleichen.

2 .   Bedingt durch die Ortsrandlage und der großente ils ländlichen Prägung des
     Gem eindete ils Bon sa l muss m it Geruchs- und Lärm belästigung durch die 
     Landw irtschaft auch abends und an den W ochenenden gerechnet werden.

3 .   Gemäß Bekann tmachung im  MABl. Nr. 10/1985, Se ite 279 "Erhaltung der 
     Versickerungsfäh igkeit von Flächen" ist eine Versiegelung der Geländeoberfläche 
     so weit w ie m öglich zu verm eiden. O ffene Ste llp lätze sow ie private 
     E igentüm erwege sind funktionsabhängig zu befestigen, so dass ein möglichst 
     geringer Abflussbeiwert (max. 0 ,60) erre icht w ird. 
     Für die Befestigung der vorgenannten Flächen sind bevorzugt Schotterrasen und 
     wassergebundene Decken auszufüh ren . Alternativ können auch wasserdurchlässige 
     Beläge w ie Rasen fugenpflaster, Rasengittersteine und Derg leichen gestattet w erden. 

4 .   Es w ird emp foh len, das von Dachflächen abfließende, unverschm utzte 
     Niederschlagsw asser in Z isternen zu sammeln  und weiter zu verwenden. 
     Bei e iner N iederschlagsw asserversickerung auf den Grundstücken ist zu p rüfen, 
     ob au sre ichend sickerfäh iger Untergrund ansteht. Be i sickerfähigem  Untergrund ist 
     die N iederschlagsw asserfreiste llungsverordnung (NW Fre iV m it den dazu eingeführten 
     Technischen Regeln (TRENGW ) und Arbeitsb latt DW A A-138 zu beachten.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 05.09 .2017 wurde m it 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Ze it   
vom   26.09 .2017  bis einschließlich  07.11 .2017  öffen tlich ausgelegt.

3  Ö ffentliche Auslegung

VI. E infriedungen, Ste llp lätze und Freiflächen

VI.1  E infriedungen jeg licher A rt müssen zur Straßenkan te einen Abstand von 1,0 m  haben.

VI.2  E infriedungen entlang der Straße sind in ortsüblicher Ausführung und Höhe zu errich ten.

VI.3  Im  Bereich des Sich tdre iecks der Zufahrten darf die Höhe der E infriedung die Höhe von 
     80 cm  nicht überschre iten.

VI.4  E infriedungen müssen grundsätz lich ohne Sockel und m it e inem  Bodenabstand von m ind .
     10 cm  ausgeführt werden, um Kle in tiere n icht unangem essen zu beeinträch tigen. 
     Ausnahm en hiervon können in Te ilbere ichen von m ax. 30 %  der Länge  je Grundstückse ite 
     gestattet werden.  

VI.5  Erforderliche Ste llp lätze m üssen einen M indestabstand zur Straßenkante von 2,0 m  aufweisen.

VI.6  Der Ab stand von Garagen zur Straße muss von der äußersten Kante gem essen m indestens
     6 ,0 m  betragen.

VI.7  Je Parze lle sind auf dem  G rundstück 2 Stellp lä tze nachzuweisen . Für eine zw eite W ohnung
     auf dem  G rundstück ist 1 zusätzlicher Stellp latz bere itzuste llen.

IV.8  Um eine fach liche Umsetzung der grünordnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan zu 
     unterstützen, ist m it den Bauantragsun terlagen ein Fre iflächen -G esta ltungsplan vorzulegen.
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B1  - 

B2  - 

B3  - 

B4  - 

B5  - 

B6  - 

B7  - 

B8  - 

B9  - 

B10 - 

IV.9  Im  Planungsgebiet m üssen sich Erdbewegungen, Abgrabungen bzw . Auffü llungen au f die 
     Bere iche innerha lb der Baugrenzen beschränken . W urze lbeeinträch tigungen durch E ingriffe 
     in den Bodenbereich im  Um fe ld von zu erhaltenden Bäum en sind verboten. W eiters sind 
     Maßnahm en w ie Abgraben, Au fschütten , Lagern und das Überfahren solcher F lächen zu 
     vermeiden. Bodenverändernde Maßnahmen sind vor Ausführung im  vorzu legenden 
     Freiflächengesta ltungsplan zur Bew ertung darzustellen. Außerhalb der Bau - und 
     Grundstücksgrenzen sind Erdbewegungen nu r im  Oberbodenbereich zu lä ssig.

VI.10 Für die Nu tzung des bestehenden Silogebäudes als Lagerraum  für Heizgut oder andere 
     untergeordnete Zwecke kann eine Andienungsm öglichkeit von Süden erste llt werden. Bauliche 
     Maßnahm en dürfen nur in e inem  für o .g . Zw ecke erforderlichen Um fang vorgenommen werden.

Gravensteiner (Malus domestica), Krone 5 m, Höhe 7 m

Boskop (Malus domestica), Krone 4,5 m, Höhe 6,5 m

Johannisapfel (Malus domestica), Krone 4 m, Höhe 6 m

Jakob-Fischer (Malus domestica), Krone 5 m, Höhe 7,5 m

Johannisapfel (Malus domestica), Krone 4 m, Höhe 6 

Gute Luise (Pyrus communis), Krone 3 m, Höhe 10 m

Walnuss (Juglans regia), Krone 7 m, Höhe 11 m

Zwetschge (Prunus domestica), Krone 5 m, Höhe 9 m

Walnuss (Juglans regia), Krone 8 m, HÖhe 11,5 m

Walnus (Juglans regia), Krone 8 m, Höhe 11 m

IV.1                 Private Pflanz- und Grünfläche zur Ortsrandbegrünung
                    (§ 9 Abs. I Nr. 20 und 25 BauGB)

125

W A

20°

30°

  Niveau 
Bezugspunkt

+
+

125

126

127

125/1

WA

B1

B2

B3
B4

B5

B7

B6

B8

B9

B10

+
+

++

PLANZEICHNUNG 
zum BEBAUUNGSPLAN NR. 26 "BONSAL-NORD"

der GEMEINDE EHEKIRCHEN

MAßSTAB 1:1000 0      10                            50 m PLANSTAND vom 18.01.2022

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER :  

GRUNDSTÜCK - GEMEINDE :      
              GEMARKUNG :     
              LAGE :           

FLURNUMMERN IM GELTUNGSBEREICH : 

CHRISTIAN STEGMAIR
IGNAZ-LACHNER-STRASSE 3
86641 RAIN

EHEKIRCHEN
BONSAL
am  HOLZKIRCHENER WEG

125-125/1-126-127/Teilstück

WA

GRZ =  0 ,40
     II     

WH 6,30 m  über Bezugspunkt
FH  9,50 m  über Bezugspunkt
      DN 20 - 30°       

125

126

127

125/1

WA

BESTANDAUFNAHME ALS LUFTBILD - ERGÄNZT DURCH EINTRAG 
DES GELTUNGSBEREICHS, DER MÖGLICHEN BEBAUUNG 

UND DES SCHUTZBEREICHS FÜR BODENDENKMÄLER

LAGEPLAN ZUM BEBAUUNGSPLAN MIT BEBAUUNGSVORSCHLAG ,
DARSTELLUNG DER NUTZUNGSBEREICHE 

UND GRÜNBESTANDERHALTUNG

GRÜNORDNUNGSPLAN M IT ANGABEN ZU NEUPFLANZUNGEN ,
ERHALT UND ABGANG BESTEHENDER GEHÖLZE

UND BEZUG ZU GEBÄUDEN


